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tenversicherungsrecht der Bundesrepublik Deutschland anzu
gleichen. Dabei wird in einer Übergangszeit von fünf Jahren für 
die rentennahen Jahrgänge dem Grundsatz des Vertrauens
schutzes Rechnung getragen.

(2) Die Rentenversicherung verwendet die ihr zur Verfügung 
stehenden Mittel ausschließlich zur Erfüllung der ihr obliegen
den Aufgaben bei Rehabilitation, Invalidität, Alter und Tod. Die 
bestehenden Zusatz- und Sonderversorgungssysteme werden 
grundsätzlich zum l.Juli 1990 geschlossen. Bisher erworbene 
Ansprüche und Anwartschaften werden in die Rentenversiche
rung überführt, wobei Leistungen aufgrund von Sonderregelun
gen mit dem Ziel überprüft werden, ungerechtfertigte Leistun
gen abzuschaffen und überhöhte Leistungen abzubauen. Die der 
Rentenversicherung durch die Überführung entstehenden 
Mehraufwendungen werden ihr aus dem Staatshaushalt erstat
tet.

(3) Die Bestandsrenten der Rentenversicherung werden bei 
Umstellung auf Deutsche Mark auf ein Nettorentenniveau fest
gesetzt, das bei einem Rentner mit 45 Versicherungsjahren/Ar
beitsjahren, dessen Verdienst jeweils dem volkswirtschaftli
chen Durchschnittsverdienst entsprochen hat, 70 vom Hundert 
des durchschnittlichen Nettoarbeitsverdienstes in der Deut
schen Demokratischen Republik beträgt. Bei einer größeren 
oder geringeren Zahl von Versicherungsjahren/Arbeitsjahren 
ist der Prozentsatz entsprechend höher oder niedriger. Basis 
für die Berechnung des Anhebungssatzes der individuell bezo
genen Renten ist die nach Zugangsjahren gestaffelte Rente 
eines Durchschnittsverdieners in der Deutschen Demokrati
schen Republik, der von seinem Einkommen neben den Pflicht
beiträgen zur Sozialversicherung volle Beiträge zur freiwilligen 
Zusatzversicherung der Deutschen Demokratischen Republik 
gezahlt hat. Soweit hiernach eine Anhebung nicht erfolgt, wird 
eine Rente in Deutscher Mark gezahlt, die der Höhe der frühe
ren Rente in Mark der Deutschen Demokratischen Republik 
entspricht. Die Hinterbliebenenrenten werden von der Rente 
abgeleitet, die der Verstorbene nach der Umstellung erhalten 
hätte.

(4) Die Renten der Rentenversicherung werden entsprechend 
der Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter in der Deutschen 
Demokratischen Republik angepaßt.

(5) Die freiwillige Zusatzrentenversicherung in der Deut
schen Demokratischen Republik wird geschlossen.

(6) Die Deutsche Demokratische Republik beteiligt sich an 
den Ausgaben ihrer Rentenversicherung mit einem Staatszu
schuß.

(7) Personen, die nach dem 18. Mai 1990 ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt aus dem Gebiet der einen Vertragspartei in das Ge
biet der anderen Vertragspartei verlegt haben, erhalten von dem 
bisher zuständigen Rentenversicherungsträger ihre nach den 
für ihn geltenden Rechtsvorschriften berechnete Rente für die 
dort zurückgelegten Zeiten.

Artikel 21 

Krankenversicherung

(1) Die Deutsche Demokratische Republik leitet alle erforder
lichen Maßnahmen ein, um ihr Krankenversicherungsrecht an 
das der Bundesrepublik Deutschland anzugleichen.

(2) Leistungen, die bisher nach den Rechtsvorschriften der 
Deutschen Demokratischen Republik aus der Krankenversiche
rung finanziert worden sind, die aber nach den Rechtsvorschrif
ten der Bundesrepublik Deutschland nicht Leistungen der Kran
kenversicherung sind, werden vorerst aus dem Staatshaushalt 
der Deutschen Demokratischen Republik finanziert.

(3) Die Deutsche Demokratische Republik führt eine Entgelt
fortzahlung im Krankheitsfall ein, die den gesetzlichen Regelun
gen der Entgeltfortzahlung der Bundesrepublik Deutschland 
entspricht.

(4) Die Rentner sind in der Krankenversicherung versichert. 
Maßgebend ist der jeweilige Beitragssatz in der Krankenversi

cherung. Die Krankenversicherungsbeiträge der Rentner wer
den von der Rentenversicherung an die Krankenversicherung 
pauschal abgeführt. Die Höhe des pauschal abzuführenden Be
trages bestimmt sich nach dem Gesamtbetrag der Renten vor 
Abzug des auf die Rentner entfallenden Anteils am Krankenver
sicherungsbeitrag. Das bei der Umstellung der Renten vorgese
hene Nettorentenniveau bleibt davon unberührt.

(5) Die Investitionen bei stationären und ambulanten Einrich
tungen des Gesundheitswesens der Deutschen Demokratischen 
Republik werden aus Mitteln des Staatshaushalts und nicht aus 
Beitragsmitteln finanziert.

Artikel 22 

Gesundheitswesen

(1) Die medizinische Betreuung und der Schutz der Gesund
heit der Menschen sind besonderes Anliegen der Vertragspartei
en.

(2) Neben der vorläufigen Fortführung der derzeitigen Ver
sorgungsstrukturen, die zur Aufrechterhaltung der medizini
schen Versorgung der Bevölkerung notwendig ist, wird die 
Deutsche Demokratische Republik schrittweise eine Verände
rung in Richtung des Versorgungsangebots der Bundesrepublik 
Deutschland mit privaten Leistungserbringern vornehmen, ins
besondere durch Zulassung niedergelassener Ärzte, Zahnärzte 
und Apotheker sowie selbständig tätiger Erbringer von Heil- 
und Hilfsmitteln und durch Zulassung privater und frei-gemein
nütziger Krankenhausträger. •

(3) Zum Aufbau der erforderlichen vertraglichen, insbesonde
re vergütungsrechtlichen Beziehungen zwischen Trägern der 
Krankenversicherung und den Leistungserbringern wird die 
Deutsche Demokratische Republik die erforderlichen gesetzli
chen Rahmenbedingungen schaffen.

Artikel 23 

Renten der Unfallversicherung

(1) Die Deutsche Demokratische Republik leitet alle erforder
lichen Maßnahmen ein, um ihr Unfallversicherungsrecht an das 
der Bundesrepublik Deutschland anzugleichen.

(2) Die Bestandsrenten der Unfallversicherung werden bei 
der Umstellung auf Deutsche Mark auf der Grundlage des 
durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts in der Deutschen De
mokratischen Republik neu festgesetzt und gezahlt.

(3) Nach der Umstellung auf Deutsche Mark neu festzuset
zende Unfallrenten werden auf der Grundlage des durchschnitt
lichen monatlichen Bruttoarbeitsentgelts der letzten zwölf Mo
nate vor dem Unfall festgesetzt.

(4) Artikel 20 Absatz 4 und 7 gilt entsprechend.

Artikel 24 

Sozialhilfe

Die Deutsche Demokratische Republik führt ein System der 
Sozialhilfe ein, das dem Sozialhilfegesetz der Bundesrepublik 
Deutschland entspricht.

Artikel 25 

Anschubfinanzierung

Soweit in einer Übergangszeit in der Arbeitslosenversiche
rung der Deutschen Demokratischen Republik die Beiträge und 
in der Rentenversicherung der Deutschen Demokratischen Re
publik die Beiträge und der Staatszuschuß die Ausgaben für die 
Leistungen nicht voll abdecken, leistet die Bundesrepublik 
Deutschland an die Deutsche Demokratische Republik eine vor
übergehende Anschubfinanzierung im Rahmen der nach Artikel 
28 zugesagten Haushaltshilfe.


